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RENTENREFORM

Rudolf Kolb

Die geplante Neuregelung des Bundesanteils 
an der gesetzlichen Rentenversicherung

Die im „Disl<ussions- und Referentenentwurf eines Rentenreformgesetzes" 
geplante Neuregelung des Bundesanteils an der Finanzierung der Rentenversicherung 

wird vom Verband Deutscher Rentenversicherungsträger als unzureichend 
abgelehnt. Welches sind die Gründe für diese Ablehnung? Wie sollte nach 

Ansicht des VDR eine Neuregelung des Bundesanteils aussehen?

Die voraussehbare Verschlechterung der dem ogra
phischen A ltersstruktur macht, darüber sind sich 

alle Sachverständigen in W issenschaft und Politik einig, 
eine Reform der gesetzlichen Rentenversicherung drin 
gend erforderlich. Mit dem „D iskussions- und 
Referentenentwurf eines Rentenreform gesetzes 1992“ 
hat nun der Bundesarbeitsm inister dargelegt, welche 
Neuregelungen er für erforderlich hält, um die gesetzli
che Rentenversicherung langfristig le istungsfähig zu er
halten. Dabei geht es unter anderem  um die Frage, wie 
und durch wen die Mittel aufgebracht werden sollen, die 
zur Finanzierung des angestrebten Leistungsniveaus 
benötigt werden. W esentlicher Bestandteil des Reform 
vorschlages des Verbandes Deutscher R entenversiche
rungsträger (VDR) ist hier die Forderung nach einer Um 
schichtung der Rentenfinanzen zugunsten einer in Zu
kunft deutlich höheren Bundesbeteiligung. Der nachfol
gende Beitrag zeigt, daß ein höherer Bundesanteil posi
tive Rückwirkungen aufW achstum , Einkommen und Be
schäftigung hat. Der VDR hält deshalb eine deutlich hö
here Bundesbeteiligung auch aus gesam tw irtschaftli
chen G ründen für erforderlich.

Über Ziele und Grundsätze des Entwurfs stimmen 
VDR und Bundesarbeitsm in ister überein. Das System 
der gesetzlichen Rentenversicherung wird in seinen 
Grundprinzip ien unangetastet bleiben. Die Rentenlei
stungen werden auch in Zukunft lohn- und beitrags
orientiert und die Rentenversicherung wird für langjäh
rig Versicherte weiterhin Lebensstandardsicherung -  
und dam it zugle ich Regelsicherung -  bleiben. Eine aus 
Beiträgen oder S teuerm itteln finanzierte, gesetzlich vor-

Dr. R udo lf Kolb, 61, Ist G eschäftsführer und Erster 
D irektor des Verbandes Deutscher Rentenver
s icherungsträger (VDR), Frankfurt.

geschriebene und vom Arbeitsverhältn is unabhängige 
Existenzsicherungsrente -  in Verbindung m it zusätzli
cher individueller Absicherung für das A lter -  wird es 
folg lich nicht geben'.

Ebenso wird es keinen nach der Zahl der Kinder ge
staffelten Rentenversicherungsbeitrag geben. Die Ren
tenversicherung spricht sich dam it nicht gegen den Fa
m ilien lastenausgleich aus. Sie unterstützt vielmehr die 
Pläne des Bundesarbeitsm inisters, die fam ilien- und 
frauenbezogenen Elem ente in der Rentenversicherung 
auszubauen. Der Fam ilienlastenausgleich ist aber Sa
che der gesam ten G esellschaft und nicht bloß Aufgabe 
derVersichertengem einschaft der gesetzlichen Renten
versicherung.

Schwerpunkte des Reformentwurfs

Einigkeit besteht auch herüber, daß die aus der Bevöl
kerungsentw icklung resultierenden Lasten von allen Be
teiligten -  den Rentnern, den Beitragszahlern und dem 
Bund -  gem einsam  getragen werden sollen. Dies soll 
vor allem  durch eine Reform der Rentenanpassung, des 
Rentenzugangsalters und der Bundesbeteiligung er
reicht werden. Hier ist nach derzeitigem  Beratungs
stand m it folgenden Neuregelungen zu rechnen:

□  Die Renten -  Zugangs- ebenso w ie Bestandsrenten 
-  werden in Zukunft nur noch in gleichem  Maße wie die 
Nettolöhne steigen (Nettoanpassung). Das in 1991 ge
gebene Nettorentenniveau -  es w ird voraussichtlich für 
langjährige Versicherte knapp 71 % des vergleichbaren 
Nettolohns betragen -  soll dam it langfristig stabil blei-

’ Vgl. zum  P rob lem  de r L eb enss ta nda rds ich e ru ng  durch  die Rentenver
s ich eru ng  R. K o l b ;  D as D re i-S au le n -K onzep t aus S ich t dergesetzli- 
chen  R e n te nve rs iche rung , in: G e se llsch a ft fü r Vorsicherungsw issen- 
Schaft und -ges ta ltung  (H rsg.): D ie p riva te  A lte rsvo rso rge  im geglieder
ten  S ys tem  de r A lte rss iche rung , Bd. 17. Kö ln 1988, S. 7-37.
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ben, ohne daß es fortwährender, korrigierender Eingriffe 
des Gesetzgebers bedarf (Rückkehr zur regelgebunde
nen Rentenanpassung).

Dieses Vorhaben wird vom VDR unterstützt. N icht a l
lein deswegen, weil die im Entwurf des Arbeitsm inisters 
vorgesehene Anpassungsformel vollständig mit derjeni
gen des VDR-Vorschlages übereinstimmt^. Auch das 
angestrebte Sicherungsniveau ist einem Regelsiche
rungssystem angemessen. Ein deutlicher Anstieg über 
das 70%-Niveau hinaus würde d ie Beitragszahler in Z u
kunft überfordern, eine N iveauabsenkung hingegen 
den Sicherungszweck (Lebensstandardsicherung) be
einträchtigen.

□  Die vorzeitigen Altersgrenzen für A ltersrenten von 
bisher 60 bzw. 63 Jahren sollen ab 1995 gleichzeitig und 
stufenweise um jährlich 6 M onate angehoben werden, 
bis die Regelaltersgrenze von 65 Jahren erreicht ist^. 
Die Festlegung von 65 Jahren als Regelaltersgrenze be
deutet allerdings nicht, daß Altersrenten nicht auch vor
zeitig (unter Inkaufnahme von Abschlägen) oder zu e i
nem späteren Zeitpunkt (unter Gewährung von Zuschlä
gen) beantragt werden können. Ferner können die Ver
sicherten auch darüber entscheiden, ob sie eine soge
nannte Vollrente wünschen oder statt dessen nur eine 
Teilrente in Anspruch nehmen und in begrenztem  Um 
fang weiterhin Erwerbseinkommen erzielen wollen.

Die im Reformentwurf vorgesehene Neuregelung der 
Altersgrenzen sowie das vorgelegte Teilrentenkonzept 
weichen zwar in verschiedener Hinsicht von den Vorste l
lungen der VDR-Reformkommission ab. Vor allem 
müßte der Gesetzgeber vor Beginn des H inausschie
bens der Altersgrenze noch einmal darüber beraten, ob 
die festgelegte Heraufsetzung angesichts der dann be
stehenden Arbeitsmarktlage verantwortet werden kann. 
Grundsätzlich ist jedoch zu begrüßen, daß mit dem  vor
liegenden Reformentwurf allen Beteiligten deutlich ge
macht wird, daß sie sich nicht dauerhaft auf das heute 
gültige Renteneintrittsalter verlassen können, sondern 
sich in ihrer Lebensplanung auf m öglicherweise höhere 
Altersgrenzen einstellen müssen.

'  Vgl. Gutachten der Kom m ission des V e rbandes D e u tsch e r Rentenver- 
sicherungstrager: Zur langfnstigen E n tw ick lu ng  d e r g ese tz lichen  R e n
tenversicherung, O.O., Juni 1987; sow ie  Verband D e u tsch e r Rentenver- 
sicherungsträger (Hrsg.): G em e insam es ak tue lles  P ressese m ina r des 
VDR und der BfA, W ürzburg 1988. Zur neu en  R e n te nanpassu ngsfo rm e l 
vgl.fernerH.-W. M ü l l e r :  Z u rn e u e n A n p a s s u n g s fo rm e ld e rK o m m is -  
sion des VDR. in: D eutsche R en te nve rs iche rung , H e ft 10/1987. 
s. 649-661.

’  Diese Regelung gilt n icht für d ie  A lte rs ren te  ab  60 Jah ren  fü r S chw er
behinderte sowie für die Renten w egen  B e ru fs - und E rw erbsun fäh igke it.

‘  Vgl. hierzu vor a llem  F. R u I a n d : D ie V e rp flich tungen  des Bundes 
gegenüber der Rentenversicherung, in: W IR TS C H A FTS D IE N S T, 67. 
Jg (1987), H. 12, S. 607-615.

□  Der Anteil des Bundes an der F inanzierung der Ren
tenversicherung soll zunächst 1990 um 300 Mill. DM 
und 1991 um 2,3 Mrd. DM gegenüber geltendem  Recht 
angehoben werden. Zusätzlich sollen die vom Bund in 
1991 aufzuwendenden Mittel für K indererziehungslei
stungen der Rentenversicherung (in Höhe von voraus
sichtlich rund 4,8 Mrd. DM) dem Bundesanteil, der im 
Reform entwurf Bundesbeitrag genannt wird, zuge
schlagen werden. Ab 1992 soll dann der so erhöhte Bun
desanteil jährlich entsprechend dem  Anstieg der B rutto
verdienste (wie im geltenden Recht) und zusätzlich ent
sprechend dem relativen Anstieg des Versicherungsbei
tragssatzes fortgeschrieben werden. Rentenanpas
sung, Beitragssatz und Bundesanteil werden dabei 
selbstregulierend m iteinander verbunden.

Dieses Selbstregulierungskonzept ist zu begrüßen, 
da es von dem  Bem ühen getragen ist, die Rentenversi
cherung aus der Tagespolitik herauszuhalten. Unzurei
chend ist jedoch der vorgesehene Fortschreibungsm o- 
dus der Bundesbeteiligung, und abzulehnen ist insbe
sondere die E inbeziehung der Kosten für die Anrech
nung von K indererziehungszeiten in den Bundesanteil.

Der VDR hatte vorgeschlagen, den Bundesanteil zu 
nächst schrittweise auf 20%  der Rentenausgaben auf
zustocken und ihn dann entsprechend der Entw icklung 
der Rentenausgaben und der des Beitragssatzes fo rt
zuschreiben. Die im Entwurf des Arbeitsm inisters vorge
sehene Koppelung an den Beitragssatz betrifft dam it 
zwar einen entscheidenden Punkt, die zusätzliche 
O rientierung an den Rentenausgaben wäre jedoch aus 
verschiedenen G ründen vorteilhafter; Sie wäre system 
gerechter, sie würde zu einer gerechteren Aufteilung der 
dem ographisch bedingten Lasten auf den Bund und die 
Rentenversicherung führen, und sie hätte günstigere 
Rückwirkungen auf die G esam tw irtschaft und den 
Staatshaushalt. W enden w ir uns zunächst derThese zu, 
die zusätzliche Anbindung des Bundesanteils an die 
Entw icklung der Rentenausgaben sei system ge- 
rechter“ .

Ungerechtfertigte Subvention?

In den Jahren zw ischen 1957 und 1987 stieg der a llge
m eine Bundeszuschuß zur Finanzierung der Arbeiter
renten- und Angestelltenrentenversicherung (ArV und 
AnV) von rund 3,4 Mrd. auf rund 26,7 Mrd. DM, also um 
das 7,9fache an. Die Rentenausgaben (ohne Aufw en
dungen für die Krankenversicherung der Rentner) nah
men hingegen von rund 10,7 Mrd. auf rund 153,1 Mrd. 
DM, also um das 14,3fache zu. Das hatte zur Folge, daß 
der F inanzierungsanteil des Bundes an den Rentenaus
gaben von ArV und AnV von 31,9% im Jahr 1957
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auf 17,5% im Jahr 1987 zurückging. Verantwortlich hier
für ist, daß der Bundesanteil entsprechend dem Lohnzu
wachs fortgeschrieben wird, die Rentenausgaben aber 
aus verschiedenen G ründen -  nicht zuletzt bedingt 
durch Leistungsausweitungen des G esetzgebers -  stär
ker anstiegen als die Löhne und Gehälter.

Nun wird häufig die Frage gestellt, ob hierin nicht ein 
wünschensw erter Abbau von Subventionen zu sehen 
ist. Diese Frage wäre berechtigt, wäre die gesetzliche 
Rentenversicherung ein privatw irtschaftlich organisier
tes Versicherungssystem . In diesem  Fall stünde die For
derung nach Staatszuschüsssen auf schwachen Fü
ßen. Die Rentenversicherung ist jedoch ein sozia lrecht
liches Versicherungssystem  mit w eitgehender Zwangs
m itgliedschaft. Bundeszuschüsse stellen hier keine 
Subventionen, sondern vor allem  Ausgle ichszahlungen 
für die Entlastung des Staates in der W ahrnehm ung se i
ner Aufgaben dar. Folgerichtig w ird der Bundesanteil 
auch nicht im Subventionsbericht der Bundesregierung 
aufgeführt.

Als sozialrechtliches Versicherungssystem  hat die 
Rentenversicherung nicht nur Elem ente des Versiche
rungsprinzips, sondern auch des sozialen Ausgle ichs 
zu wahren. Für Leistungen, die dem Ausgle ich des A l
terssicherungsrisikos zuzurechnen sind, ist die Bei
tragsfinanzierung die gebotene Form. Hier ist die Versi
chertengem einschaft gefordert. Für Leistungen hinge
gen, die dem sozialen Ausgle ich dienen, trägt der Bund 
die F inanzierungsverantwortung. Es ist seine Aufgabe, 
für deren Finanzierung aus Steuerm itteln zu sorgen.

Trotz unterschiedlicher Abgrenzungen für einzelne 
Positionen kom m en dabei die vorliegenden Untersu
chungen übereinstim m end zu dem Ergebnis, daß zw i
schen einem  Vierte l und einem Drittel der Rentenausga
ben auf sogenannten versicherungsfrem den Leistun
gen (Aufwendungen für Renten nach (Vlindesteinkom- 
men, Fremdrenten für Um- und Aussiedler, Renten für 
Schwerbehinderte usw.) beruhen^. Folglich wird gegen
wärtig -  bei einem Bundesanteil von 17,2% der Renten
ausgaben in 1988 -  mehr als ein Drittel der vers iche
rungsfrem den Leistungen durch Beiträge der Versicher
ten finanziert. Strenggenom m en werden in diesem U m 
fang nicht die Versicherten durch den Bund, sondern der 
Bund wird durch die Versicherten subventioniert.

Nach Auffassung des VDR muß deshalb der Bundes
anteil künftig nach einem Verfahren fortgeschrieben 
werden, das sukzessiv die ungerechtfertig te Subventio
nierung des Bundes durch die Versicherten abbaut. 
Dies ist m öglich, wenn der Bundesanteil zunächst 
schrittweise auf 20%  der Rentenausgaben aufgestockt

und dann entsprechend der Entw icklung der Renten
ausgaben und der des Beitragssatzes fortgeschrieben 
wird. In d iesem  Fall würde er langfristig in die G rößen
ordnung von etwa 30%  hineinwachsen, die dem Anteil 
der versicherungsfrem den Leistungen an den Renten
ausgaben entspricht.

Konsequenterweise fordert die Rentenversicherung 
keinen darüber h inausgehenden Anstieg, auch wenn 
dies die Versicherten in Form geringerer Beitragssätze 
entlasten würde. Das m acht noch einm al deutlich, daß 
es ihr nicht um höhere Subventionen geht, sondern um 
die Erstattung von Leistungsverpflichtungen, die ihr aus 
gesam tgesellschaftlichen Gründen übertragen sind. 
Ein Anstieg des Bundesante ils auf 30%  der Rentenaus
gaben würde insoweit auch nicht den verfassungsrecht
lichen Schutz e igenfinanzierter Le istungsansprüche be
einträchtigen.

Bedenkliche Kosteneinbeziehung

Damit wird auch verständlich, warum der VDR in der 
beabsichtigten Übertragung von Leistungen für Zeiten 
der K indererziehung auf die Rentenversicherung einen 
ordnungspolitisch und versicherungssystem atisch be
denklichen Vorschlag sieht. Künftig sollen die Le istun
gen für Zeiten der K indererziehung sowohl nach dem 
H interbliebenenrenten- und Erziehungszeiten-G esetz 
(HEZG) als auch nach dem  K indererziehungsle istungs
gesetz (KLG) auf die gesetzliche Rentenversicherung 
übertragen werden. Zum Ausgle ich der finanzie llen Be
lastung soll der Bundesanteil für 1992 um die in 1991 an
fa llenden Aufwendungen für Zeiten der K indererzie
hung -  das heißt um voraussichtlich 4,8 Mrd. DM -  auf
gestockt werden®. Anschließend soll der um diesen Be
trag erhöhte Bundesanteil gemäß der neuen Fortschrei
bungsregelung (Bruttoentge ltste igerung plus relative 
Veränderung des Beitragssatzes) erhöht werden.

W arum wendet sich die Rentenversicherung gegen 
dieses Vorhaben? Warum fordert sie, daß die anfa llen
den Beträge für K indererziehungsleistungen w ie in der 
Vergangenheit konkret erm ittelt und der Rentenversi
cherung durch den Bund erstattet werden, obwohl sich 
doch zw ischen der geplanten pauschalen Aufstockung 
des Bundesanteils auf der einen und der bestehenden 
konkreten Erstattungsregelung auf der anderen Seite in

 ̂ Vgl. h ie rzu  U. R c h f o l d ,  H.  L ü c k e r t :  D ie vo rs icho run gs frem - 
den Le is tu ngen  d e r R e n te nve rs iche rung  -  E ine S ch ä tzun g  von H ä u fig 
ke iten und V o lum en, in: D e u tsch e  R e n te nve rs iche rung , H e ft 1-2  1989. 
S. 42-71.

® A ls  Folge d ie se r R ege lung  en ts te h t de r fü r den  B und angenehm e, 
aber n ich tsd e s to w e n ig e r fa lsch e  E indruck , d ie  Forderung  der R e n te n 
ve rs iche run g . den B u ndesan te il in e inem  e rs te n  S ch ritt au f 2 0 %  de r 
R e n te nausgab en  anzu heben , wCirde nah ezu  erfü llt.
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finanzieller H insicht zunächst keine nennenswerten Un
terschiede zeigen werden?

Entscheidend ist, daß die Anrechnung von K inderer
ziehungsleistungen dem  Fam ilienlastenausgleich und 
damit eindeutig dem Aufgabenbereich des Staates zu
zurechnen ist. Für deren F inanzierung ist ausschließlich 
der Bund und nicht die Rentenversicherung zuständig. 
Diese notwendige, klare Trennung der F inanzierungs
verantwortung von Bund und Rentenversicherung geht 
mit der vorgesehenen Übertragung auf die Rentenversi
cherung verloren.

Darüber hinaus ist zu befürchten, daß m ögliche künf
tige Leistungsausweitungen in diesem  Bereich aus
schließlich zu Lasten der in der gesetzlichen Rentenver
sicherung Versicherten gehen. Sobald näm lich d ie  Ko
sten für die F inanzierung der K indererziehungszeiten 
stärker steigen als durch die Dynam isierung ausgegli
chen wird, müßten sie von den Beitragszahlern ge tra
gen werden. Das ist keinesfalls auszuschließen. Schon 
heute wird vielfach gefordert, die derzeitige Bewertung 
der K indererziehungszeiten m it 75%  des D urchschnitts
entgeltes heraufzusetzen. Zudem  gre ift der Entwurf den 
familienpolitischen Beschluß der Koalition auf, für G e
burten ab 1986 zwei zusätzliche K indererziehungsjahre 
rentensteigernd anzuerkennen. Bleibt es bei diesem 
Vorhaben, wird m it S icherheit gefordert werden, alle 
Frauen -  diejenigen, die dem nächst in Rente gehen, 
ebenso wie diejenigen, deren Kinder vor 1986 geboren 
wurden -  in den Genuß dieser Regelung kom m en zu 
lassen.

Die Bedenken der Rentenversicherung sind daher 
keinesfalls von der Hand zu weisen, daß m it der E inbe
ziehung der Aufwendungen für Zeiten der K indererzie
hung in den Bundesanteil ein großes E infa llstor für zu 
künftige weitere Übertragungen von Staatsaufgaben 
auf die Rentenversicherung geschaffen wird.

Aufteilung der demographisch bedingten Lasten

Der nächste Punkt der Kritik betrifft die Aufteilung der 
dem ographischen Lasten. Die voraussehbaren Ä nde
rungen im Bevölkerungsaufbau sind zwar nicht aus
schließlich, aber doch zum  größten Teil auf Veränderun

gen des generativen Verhaltens zurückzuführen. Sie re
sultieren folg lich nicht allein aus Entscheidungen der 
Versichertengem einschaft, sondern der G esam tgesell
schaft. Daher kann das dem ographische Risiko auch 
nicht allein der Versichertengem einschaft aufgebürdet 
werden, sondern ist unter Beteiligung der G esam tge
sellschaft zu tragen. Die Beibehaltung des derzeit ge l
tenden Rechts würde jedoch dazu führen, daß der Bun

desanteil an der F inanzierung der Rentenausgaben 
langfristig auf etwa 11% bis 13% absinkt. Zum Aus
gleich müßten die Beitragseinnahm en wachsen und/ 
oder die Leistungen der Rentenversicherung einge
schränkt werden. Beides würde allein zu Lasten der Ver
sichertengem einschaft gehen.

Durch eine entsprechende Erhöhung des Bundesan
teils könnten die dem ographischen Lasten hingegen 
g leichm äßiger über die G esam tgesellschaft verteilt wer
den. Erfolgt deren F inanzierung im Rahmen der gesetz
lichen Rentenversicherung, wird nämlich erstens nur 
ein Teil der ökonom isch aktiven Bevölkerung, wenn 
auch der überw iegende, zur Finanzierung herangezo
gen. Zweitens werden nicht alle Determ inanten der f i
nanziellen Leistungsfähigkeit, sondern nur die versiche
rungspflichtigen Arbeitseinkom m en erfaßt. Drittens hat 
die e inkom m ensproportionale Beitragsfinanzierung im 
Zusam m enw irken m it der Beitragsbem essungsgrenze 
einen regressiven Belastungsverlauf zur Folge. Die Be
zieher unterer E inkom m ensgruppen tragen also einen 
größeren Anteil an der F inanzierung der dem ographi
schen Lasten als die Bezieher höherer Einkom m en (so

fern dieses die Beitragsbem essungsgrenze übersteigt). 
W ird jedoch zum Ausgle ich der Bundesanteil entspre
chend erhöht und wird d ieser über direkte S teuern refi
nanziert, erfo lgt die Lastenaufteilung auf die G esell
schaft grundsätzlich nach Maßgabe der steuerlichen 
Leistungsfähigkeit ihrer Bürger sow ie unter B erücksich
tigung eines breiteren Personenkreises, einer um fas
senderen Bem essungsgrundlage und eines progressi
ven Belastungsverlaufs. Dies entspricht weitaus mehr 
allgem ein akzeptierten G erechtigkeitsvorstellungen als 
die zuvor beschriebene Verte ilungsw irkung e iner F inan
zierung der dem ographischen Lasten innerhalb der 
Rentenversicherung.

Die im  Entwurf des Bundesarbeitsm in isters vorgese
hene Neuregelung wird auch dieser Anforderung nur un
zureichend gerecht, da die vorgesehene Anbindung des 
Bundesanteils an die Entw icklung des Beitragssatzes 
die S trukturveränderungen innerhalb der Bevölkerung 
nur teilweise zum  Ausdruck bringt. Die sich in zuneh
m enden Rentenausgaben niederschlagende Ver
schlechterung der Beitragszahler/Rentner-Relation 
bleibt hierbei unberücksichtigt.

Starker Belastungsanstieg

W enden w ir uns je tzt derThese zu, die zusätzliche A n
bindung des Bundesanteils an die Entw icklung der Ren
tenausgaben hätte günstigere Rückwirkungen auf die 
G esam tw irtschaft und den Staatshaushalt.
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Reform bedarf und Reform m öglichkeiten der gesetzli
chen Rentenversicherung können ebenso wie die Rück
w irkungen der Rentenreform nur dann befriedigend be
urteilt werden, wenn die Entw icklung der Rentenversi
cherung nicht nur vor dem  Hintergrund der Dem ogra
phie, sondern auch der Volksw irtschaft sow ie der sonsti
gen Sozialle istungssystem e und der G ebietskörper
schaften betrachtet wird. Aus diesem Grund hat der 
VDR das Prognos-Institut beauftragt, eine Studie über 
die wechselseitigen Zusam m enhänge zw ischen Bevöl
kerung, Volkswirtschaft und Sozialle istungssystem  zu 
erstellen^.

Nun werden sich die entscheidenden Änderungen im 
Altersaufbau der Bevölkerung erst ab der Jahrtausend
wende und die gravierendsten Probleme für die A lte rss i
cherung erst um das Jahr 2030 ergeben. Dies erfordert 
einen entsprechend langfristigen Projektionshorizont. 
Daher erstrecken sich die M odellrechnungen von Pro- 
gnos über eine Periode von insgesam t mehr als fünf 
Jahrzehnten. Über einen solch langen Zeitraum  kann je 
doch die w irtschaftliche Entwicklung lediglich in Form 
von Szenarien -  und nicht m ittels determ in istischer Pro
gnosen -  abgeschätzt werden.

Prognos verfährt in d ieser Weise. Die m ögliche 
Spannbreite der Entw icklungen wird durch ein unteres 
Szenario, in das weniger günstige Annahm en über die 
Bevölkerungs- und W irtschaftsentw icklung einfließen, 
und durch ein oberes Szenario, in dem  relativ günstige 
Annahm en zusam m engefaßt werden, abgegrenzt. 
Diese Szenarien zeichnen zunächst ein Bild des Status 
quo, in dem die Entwicklung unter der Präm isse abge
schätzt wird, das geltende Recht der sozialen S iche
rung und die bestehenden staatlichen A ufgabenberei
che würden im großen und ganzen unverändert fortbe- 
stehen. Der auf diese Weise entstehende Korridor 
macht den Konsolidierungsbedarf sichtbar, m it dem die 
gesetzliche Rentenversicherung langfristig konfrontiert 
sein wird. G leichzeitig bildet die Status-quo-Rechnung

den Referenzrahm en für die D iskussion der relativen 
Vorte ilhaftigkeit konkreter Reform m aßnahm en und die 
Analyse der Reform rückwirkungen.

Tabelle 1 inform iert überblickartig über wichtige Er
gebnisse der S tatus-quo-Rechnung. Erkennbar wird, 
daß es sowohl unter verg le ichsw eise günstigen als 
auch ungünstigen Bedingungen zu einem  erheblichen 
Belastungsanstieg der Arbeitsentgelte -  gemessen an 
dem Rückgang der volksw irtschaftlichen Netto(einkom- 
m ens)quote -  kommt und daß hierfür der überproportio
nale Anstieg der Sozialbeiträge maßgebend ist. Wäh
rend im Jahr 1984 -  dem Basisjahr der Modellrechnun
gen von Prognos -  die Nettoquote noch bei 68% lag, 
würde sie im Jahr 2030 im oberen Szenario nur noch bei 
knapp 61 % und Im unteren Szenario bei rund 55% lie
gen.

Der überw iegende Teil des Sozialabgabenanstiegs 
w iederum  ist auf die Zunahm e der Beiträge zur Renten
versicherung zurückzuführen. Das liegt jedoch nicht al
lein an der dem ographischen Entw icklung und damit an 
der Verschlechterung des zahlenm äßigen Verhältnisses 
zw ischen Beitragszahlern und Rentenempfängern, 
sondern auch am Rückgang des Bundesanteils sowie 
am Anstieg des Nettorentenniveaus. Diese Sachver
halte zusam m engenom m en würden bis 2030 im oberen 
Szenario eine Erhöhung des Beitragssatzes zur gesetz
lichen Rentenversicherung auf fast 37%  und im unteren 
Szenario auf beinahe 42%  erforderlich machen.

Entlastungswirkungen

Vor diesem  H intergrund hat eine beim VDR gebildete 
Kom m ission Vorschläge tür eine Reform der Rentenver-

 ̂ Vgl. P rognos: G e sa m tw irtsch a ftlich e  E n tw ick lu ngen  und gesetzliche 
R e n te nve rs iche rung  vo r dem  H in te rg run d  e ine r sch rum p fe nden  Bevöl
kerung. B ase l 1987. Z u r Ü b e rs ich t übe r zen tra le  E rgebn isse  der Pro* 
gno s-S tud ie  s iehe  fe rn e r H. J. B a r t h :  B e vö lke rung  -  W irtsch a ft-
R onton. G egen  e in d im ens iona les  D enken , in : D e u tsch e  Rentenversi' 
che rung . H e ft 6 -7 -8 '1988 . S. 350 -358 .

Tabelle 1
Ergebnisse der Status-quo-Rechnung

obe res S zenario un te res  Sze na rio

Jahr 2000 2015 2030 204 0 2000 2 01 5 2030 2040

Satz zu r gese tz lichen  
R en te nve rs iche rung 22,3 27.1 36,7 36.4 24,0 29.6 41,7 43,4

N e ttoquo te 66.8 64 ,6 60 ,5 60 ,6 64,7 61 .0 54,8 52,6

S o z ia labgabe nquo te 15,1 16,6 20,4 20,1 17.3 20 ,0 25 ,7 27,2

Loh nsteu e rlas tquo te 18.1 18.8 19.1 19,2 18,0 19,0 19.5 20,2

B u ndeszuschu ß  (in M rd. DM) 49 103 230 372 47 90 182 288

B ru ttoso z ia lp roduk t real 
(in M rd. DM) 2380 3358 4277 4910 2011 2402 2577 2622

E rw e rbs tä tige  (in M ill.) 26 ,5 25,2 20.6 19,0 24.4 23,2 18.7 16,4
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Sicherung erarbeitet®. Sie fordert, w ie erwähnt, die A n 
hebung des Bundesanteils auf 20%  der Rentenausga
ben und die anschließende Fortschreibung anhand der 
Entwicklung der Rentenausgaben und der des Beitrags
satzes sowie den Übergang zur regelgebundenen Net
toanpassung der Renten mit einer Stabilisierung des 
Nettorentenniveaus auf etwa dem 70-% -N iveau. W eiter
hin zieht sie eine Erhöhung des Rentenzugangsalters für 
den Fall in Betracht, daß der Arbeitsmarkt dies zuläßt.

Mit Hilfe dieser Maßnahmen wird sich ein Beitrags
satzanstieg zur gesetzlichen Rentenversicherung zwar 
nicht verhindern lassen, der nach geltendem  Recht be
rechnete Anstieg wird jedoch langfristig deutlich be
grenzt, wieTabelle 2 zeigt. Im oberen Szenario reduziert 
der Kommissionsvorschlag den Anstieg gegenüber 
dem Status quo bis 2030 um gut 10 Prozentpunkte und 
im unteren Szenario um rund 13 Prozentpunkte. W eiter
hin kommt es zu einer langfristig deutlichen Erhöhung der 
Nettoquote der Beschäftigten gegenüber dem Status quo. 
Diese steigt bis 2030 im oberen Szenario um 1,7 Prozent
punkte, im unteren Szenario um 2,3 Prozentpunkte®.

Bemessungsgrundlagen

Worauf sind diese entlastenden W irkungen des Kom 
missionsvorschlages zurückzuführen, und welche W ir
kung geht dabei von der geforderten Neuregelung des 
Bundesanteils aus?

Daß der Anstieg des Bundesanteils unm itte lbar zur 
Reduzierung des Anstiegs des Beitragssatzes zur ge
setzlichen Rentenversicherung beiträgt, ist nahelie
gend. Die höheren Bundesm itte l sollen ja  den anson
sten erforderlichen Beitragssatzanstieg ersetzen. 
W ürde es jedoch bei d ieser direkten Substitutionsw ir
kung bleiben, hätten diejenigen Kritiker recht, die in der 
geforderten Erhöhung des Bundesanteils allein eine 
Um schichtung der Rentenfinanzen von der gesetzli
chen Rentenversicherung zum Bund und keine echte 
Entlastung der Aktiven sehen. Die erhöhte Bundesbete i
ligung hat aber über die unm ittelbare Um schichtungs
w irkung hinausgehende Konsequenzen.

Prognos unterstellt, daß erhöhte Bundesanteile über 
direkte S teuern rückfinanziert werden. Die Bem es
sungsgrundlage für direkte S teuern ist aber größer als 
die für Beitragszahlungen: Direkte S teuern knüpfen an 
den steuerpflichtigen Einkom m en und dam it -  im Sinne 
der volksw irtschaftlichen Gesam trechnung -  an Teilen 
der Bruttolohn- und -gehaltssum m e sowie an Teilen des 
Bruttoeinkom m ens aus Unternehm ertätigkeit und Ver
mögen an, Beiträge hingegen an den versicherungs
pflichtigen Einkommen und dam it nur an den größten 
Teil der Bruttolohn- und -gehaltssum m e.

® Vgl. G u tach ten  de r K om m iss ion  des  V e rbandes D e u tsch e r R en lenver- 
s icherungsträge r, a .a .O .; sow ie  d ie B e iträg e  von A. S c h m i d t ,  
W.  D o e t s c h ,  R.  K o l b  und F. R u l a n d  in : D e u tsch e  R en ten
vers iche run g , H e ft 7a/1987.

Tabelle 2
Wirkung des Kommissionsvorschlages auf den Beitragssatz zur gesetzlichen Rentenversicherung 

sowie auf die Netto-, Sozialabgaben- und Lohnsteuerquote
(A bw e ichu ng  geg e n ü b e r dem  S ta tus  quo  in P rozen tpunkten )

obe res S ze na rio un te res  S ze nario

Jahr 2000 2 01 5 2030 2040 2000 2015 2030 2040

Satz zur gesetzlichen 
Rentenversicherung -1 .8 - 5 .7 -1 0 .1 -1 0 .0 -3 ,1 - 6 .0 -1 2 .9 -1 3 ,9

Neltoquote -0 ,1 0,7 1.7 1.7 0,3 1.0 2,3 3.3

Sozialabgabenquote -0 ,6 -2 ,1 ^ . 1 ^ . 0 -1 .3 -2 .6 -5 ,3 -5 .9

Lohnsteuerlastquote 0 ,7 1.4 2.4 2,4 1,0 1,6 3,1 2,7

Tabelle 3
Wirkung des Kommissionsvorschlages auf die Entwicklung des Sozialprodukts und der Beschäftigung

(A bw e ichu ng  ge g e n ü b e r dem  S ta tus  quo)

Jahr

Bruttosozialprodukt real 
(in Mrd. DM)

Erwerbstätige (in 1000)

2000

ob e re s  S zenario  

2015  203 0 2 040 2000

un te res  Szenario  

2 01 5  2030 2040

23

190

43

255

37

184

15

150

3 6

313

78

482 476
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Diese breitere Bem essungsgrundlage bewirkt, daß 
der zur Refinanzierung des Bundesanteils erforderliche 
Anstieg des Lohnsteuersatzes im volksw irtschaftlichen 
Durchschnitt geringer ausfällt als der Rückgang des Bei
tragssatzes zur Rentenversicherung, den er ersetzen 
soll. Bereits dies trägt dazu bei, daß den Versicherten 
auf der Lohnsteuerseite nicht w ieder das genom m en 
wird, was ihnen auf der Beitragsseite erspart bleibt.

Rückwirkungen auf die Gesamtwirtschaft

Hinzu kommen die Rückwirkungen des Kom m is
sionsvorschlages auf die G esam tw irtschaft und den Ar
beitsmarkt. Diese unterscheiden sich in beiden Szena
rien voneinander, und zwar als Folge der dort jeweils un
terstellten unterschiedlichen ökonom ischen Rahm en
bedingungen.

Prognos geht davon aus, daß das Erwerbspersonen
potential im oberen Szenario etwa ab 2015 praktisch voll 
in Anspruch genom m en wird. Die Zahl der Arbeitslosen 
liegt dort deutlich unter einer halben Million. Die Stille 
Reserve ist ausgeschöpft; alle Personen, die eine Er
werbstätigkeit anstreben, sind zu diesem Zeitpunkt ent
weder erwerbstätig oder als A rbeitslose registriert.

Unter diesen Bedingungen sind einem weiteren rea
len E inkom m enswachstum  enge Grenzen gesetzt. 
Diese können bei gegebener Produktivitätsentw icklung 
nur dann ausgeweitet werden, wenn das A rbe itskräfte
angebot steigt. Das ist in dem Kom m issionsvorschlag 
aufgrund des angehobenen Rentenzugangsalters der 
Fall. Unterstellt wird hierbei, daß es in dem Jahr 2005 zu 
einer Verschiebung aller Versichertenrentenzugänge 
oberhalb des A lters 50 um ein Jahr kommt. Die dadurch 
hervorgerufene -  und entsprechend der angenom m e
nen A rbeitskräfteknappheit auch beschäftigungsw irk
sam e -  Ausweitung des Arbeitskräfteangebotes führt zu 
höherem W irtschaftswachstum  und zu steigender Be
schäftigung. Prognos veranschlagt dabei den Beschäfti
gungsgewinn auf fast 200000 Erwerbstätige im Jahr 
2015 und gut 250000 im Jahr 2030 (vgl. Tabelle 3).

Für das untere Szenario kommt Prognos hingegen zu 
dem Ergebnis, daß die Arbeitslosigkeit noch bis 2015

® D ie N e ttoquo le  ve rze ich ne t dabe i d ie  E n tlas tung  de r A k tivono inkom - 
m en in so fe rn , als von den  B ru ttoe n tg e lten  nur d ie  S o z ia labgabe n  de r A r
be itnehm er. n ich t abe r d ie  un te rs te llten  und ta tsä ch lich e n  S o z ia la b g a 
ben de r A rb e itg e b e r abg ezogen  w erden, um  zu den  N c ttoen tge lten  zu 
ge langen . D em gem äß w ird als E n tlas tun gsw irkun g  In de r N e ttoquo te  
g ru n d sä tz lich  nur d ie  H ä lfte  des  R ückgangs de r B e iträg e  zur S o z ia lve rs i
che rung  berücks ich tig t.

Daß d ie  B e las tungse ffek te  e ines  höheren  B u ndesan te ils  g e rin ge r zu 
ve ransch lagen  s ind  als d ie  e ines höheren B e itrag ssa tzes , de r d ie  L oh n 
zusa tzkos ten  bee in fluß t, kann auch im  In teresse de r in te rna tio na len  
W e ttbew erbs fä h igke it v o rd e m  H in te rg run d  de r Scha ffung  e ines eu ro p ä i
schen  B in n e n m a rk te s  von G ew ich t se in.

oberhalb der M illionengrenze verharren wird. Die Zahll 
der A rbeitslosen geht hier erst zw ischen 2015 und 2030' 
auf unter eine halbe Million zurück. Bei hoher Arbeitslosig
keit kann jedoch mit einem Entlastungspotential für die 
Rentenversicherung durch eine Verlängerung der Erwerbs-- 
phase nicht gerechnet werden. Aus diesem Grund wird 
auch in dem Reformvorschlag des VDR unterstellt, daß es 
lediglich unter den Bedingungen des oberen Szenarios zu 
einer Erhöhung des Rentenzugangsalters kommt.

Rückwirkungen auf den Arbeitsmarkt

Der Kom m issionsvorschlag löst jedoch auch unter 
den weniger günstigen Voraussetzungen des unteren 
Szenarios positive Rückwirkungen auf die Gesamtwirt
schaft und den Arbeitsm arkt aus. Die von der Renten
versicherung vorgeschlagene Neuregelung des Bun
desanteils führt zunächst und unm itte lbar dazu, daß 
sich der Anstieg des Beitragssatzes zur gesetzlichen 
Rentenversicherung gegenüber dem Status quo ab
schwächt. Dadurch kom m t es e inerseits zu einer Entla
stung der Unternehm en bei den Lohnzusatzkosten und 
dam it zu einer Veränderung des Faktorpreisverhältnis
ses zugunsten des Arbeitseinsatzes. Für sich allein ge
nom m en bew irkt dies e ine M ehrnachfrage nach Arbeits
kräften, die sich auch in einer M ehrbeschäftigung nie
derschlägt, da das Erwerbspersonenpotential im unte
ren Szenario annahm egem äß nicht ausgeschöpft ist. 
Andererseits m acht der erhöhte Bundesanteil annah
megemäß eine Anhebung der Steuereinnahm en erfor
derlich, was isoliert betrachtet gegenläufige, dämp
fende Ausw irkungen mit sich führt. W elche gesamtwirt
schaftlichen Konsequenzen daraus folgen, hängt von 
dem Nettoeffekt der beiden entgegengesetzt gerichte
ten W irkungszusam m enhänge ab. Prognos unterstellt, 
daß dieser positiv ist'°. Die gesam tw irtschaftlichen Be
schäftigungsgew inne werden dabei recht hoch veran
schlagt, zw ischen 150 000 E rwerbstätigen im Jahr 2000 
und fast 500000 im Jahr 2030 (vgl. Tabelle 3).

W elchen spezifischen Beitrag leistet hierbei der Bun
deszuschuß? Um diese Frage zu beantworten, hat Pro- 
gnos Im Rahmen einer ergänzenden Modellrechnung 
angenom m en, daß allein höhere Bundesm ittel Teile des 
sonst erforderlichen Beitragssatzanstieges ersetzen. 
Unterstellt wird dem nach, daß der Bundesanteil nach 
den Vorstellungen der Kom m ission fortgeschrieben 
wird, daß ansonsten aber das geltende Beitrags- und 
Leistungsrecht (der S tatus quo) weiterbesteht. Mit Hilfe 
d ieser Vorgehensweise kann zum indest der Tendenz 
nach abgeschätzt werden, welches spezifische Ge
wicht die von der VDR geforderte Neuregelung des Bun
desanteils für die Entw icklung der Rentenversicherung, 
der Volksw irtschaft und des S taatshaushalts hat.
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Da die gesamtwirtschaftlichen Rückwirkungen im 
oberen Szenario im wesentlichen auf der Ausweitung 
des Rentenzugangsalters beruhen, le istet der Bundes
zuschuß dort keinen unmittelbaren Beitrag zur Verbes
serung der Einkommens- und Beschäftigungssituation. 
Im unteren Szenario hingegen trägt er jedoch erheblich 
zu den positiven Rückwirkungen bei. Prognos schreibt 
ihm dort durchschnittlich mehr als zwei Drittel der Be
schäftigungsgewinne des gesamten Kom m issionsvor
schlages zu (vgl. Tabelle 3 und 4). Die Erhöhung des 
Bundesanteils entfaltet ihre W irkungen also vor allem 
dann, wenn die w irtschaftliche Entwicklung ungünstig 
zu verlaufen droht.

Rückwirkungen auf den Staatshaushalt

Auch dann, wenn die Steuersätze konstant bleiben, 
können die Steuereinnahmen der G ebietskörperschaf
ten zunehmen. Das ist der Fall, wenn sich die Bem es
sungsgrundlagen verbreitern. Da günstigere E inkom 
mens- und Beschäftigungssituationen verbreiterte Be
messungsgrundlagen bei den direkten und indirekten 
Steuern zur Folge haben, drängt sich die Frage auf, in 
welchem Umfang sich die Mittel, die zur Erhöhung des 
Bundesanteils zusätzlich erforderlich sind, ohne E rhö
hung der Steuersätze finanzieren.

Prognos ist auch dieser Frage nachgegangen. Dabei 
zeigt sich, daß der prozentuale „Selbstfinanzierungsan
teil der Bundesbeteiligung“ im unteren Szenario zw i
schen rund 20% und 30% ausm acht (vgl. Tabelle 4). Er
wartungsgemäß fällt er dabei um so größer aus, je positi
ver die Rückkopplungseffekte des Bundesanteils auf 
Wachstum, Einkommen und Beschäftigung sind. Mithin 
entfaltet der Bundesanteil auch seine finanzpolitisch

Tabelle 4
Spezifische Wirkungen des Bundesanteils 
auf die Entwicklung des Sozialprodukts, 

der Beschäftigung und des Staatshaushalts 
im unteren Szenario

(Abweichung gegenübe r dem  S ta tus  quo)

Jahr 2000 2015 2030 204 0

Bruttosozialprodukt real 
(in Mrd. DM) 10 26 62 67

Erwerbstätige
(inTsd.) 105 215 385 363

Siouermehreinnahmen 
(in Mrd. DM)* 6 29 99 154

Bundeszuschuß 
(in Mrd. DM) 28 105 354 531

Selbstfinanzierungs
anteil (in °o)° 21,4 27,6 28,0 29,0

‘  S leuerm ehreinnahm en gegenüber dem  S ta tus quo  bei kons tan ten  
Steuersätzen dos Status quO- ”  An te il de r S teue rm ehre inn ahm en  am 
zusätzlich erforderlichen Bundeszuschuß.

positiven Rückwirkungen vor allem  dann, wenn die w irt
schaftliche Entwicklung ungünstig zu verlaufen droht.

Insoweit stellt die vom VDR geforderte Anhebung des 
Bundesanteils auch keine Schönwetterm aßnahm e dar, 
der der Bundesfinanzm in ister nur dann zustim m en 
sollte, wenn die Staatskasse gut gefüllt ist. Um so be
dauerlicher ist, daß bei dem  vorliegenden Reform ent
wurf der kurzfristige F inanzierungsaspekt (die ange
spannte Haushaltslage) überwogen und die langfristig 
vorteilhaftere Lösung blockiert hat.

Umschichtungen im Sozialhaushalt

Dabei ließe sich der zusätzliche M ittelbedarf des Bun
des zum Teil sogar durch Um schichtungen innerhalb 
des staatlichen Sozialhaushalts decken. Prognos 
macht deutlich, daß der Bund aufgrund der dem ographi
schen Entwicklung bei bestim m ten Leistungen erhebli
che M ittel e insparen wird. So w ird sich beispielsweise 
die rückläufige Anzahl von Leistungsberechtigten bei 
der Kriegsopferversorgung, beim Kindergeld, bei den 
Ausbildungsbeih ilfen und beim W ohngeld däm pfend auf 
die W achstum sraten der entsprechenden sozialen Lei
stungen auswirken. Dem entsprechend weisen auch die 
steuerfinanzierten sozialen Leistungen der G ebietskör
perschaften in der Summe eine weitaus schwächere 
Dynam ik auf als die Leistungen der Sozialversicherung.

Der S teueranstieg könnte dabei in noch wesentlich 
engeren Grenzen gehalten werden, wenn die von den 
Gebietskörperschaften zu zahlenden Pensionen nicht 
einen so kräftigen Anstieg aufweisen würden. W ie stark 
d ieser ist, erkennt man daran, daß sich der Anteil der 
Pensionszahlungen am G esam tvolum en der sozialen 
Leistungen der G ebietskörperschaften langfristig in 
etwa verdoppelt. So steigt er bis zum  Jahr 2030 von ge
genwärtig etwa 35%  auf knapp 68%  im oberen und 
etwa 72%  im unteren Szenario.

Folglich verschieben sich die Leistungsschwerpunkte 
auch bei den G ebietskörperschaften deutlich in Rich
tung auf die Alterssicherung. Die Probleme, die in der ge
setzlichen Rentenversicherung auftreten, stellen sich da
mit in der Beamtenversorgung sogar noch gravierender

Resümee

Fassen w ir zusam m en: Bei der anstehenden Renten
reform geht es unter anderem  um die Frage, w ie und 
durch wen die M ittel aufgebracht werden sollen, die zur 
Finanzierung des angestrebten Leistungsniveaus benö
tigt werden. W esentlicher Bestandteil des VDR-Reform - 
vorschlags ist hier die Forderung nach einer Um schich
tung der Rentenfinanzen zugunsten einer in Zukunft 
deutlich höheren Bundesbeteiligung.
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Der VDR hat vorgeschlagen, den Bundesanteil zu
nächst schrittweise aul 20%  der Rentenausgaben auf
zustocken und ihn dann entsprechend der Entw icklung 
der Rentenausgaben und der des Beitragssatzes fo rt
zuschreiben. Die im Entwurf des Arbeitsm in isters vorge
sehene Kopplung an den Beitragssatz betrifft dam it 
zwar einen entscheidenden Punkt, die zusätzliche 
Orientierung an den Rentenausgaben wäre jedoch aus 
verschiedenen Gründen vorteilhafter: Sie wäre system 
gerechter, sie würde zu einer gerechteren Aufteilung der 
dem ographisch bedingten Lasten auf den Bund und die 
Rentenversicherung führen, und sie hätte günstigere 
Rückwirkungen auf die G esam tw irtschaft und den 
Staatshaushalt. Der VDR hält daher eine deutlich hö
here Bundesbeteiligung auch aus gesam tw irtschaftli
chen G ründen für erforderlich.

In der beabsichtigten Übertragung von Leistungen für 
Zeiten der Kindererziehung auf die Rentenversicherung

sieht er einen ordnungspolitisch und versicherungssy
stem atisch bedenklichen Vorschlag. Die A nrechnung 
von K indererziehungszeiten ist dem Fam ilien lasten
ausgleich und dam it eindeutig dem  Aufgabenbereich 
des Staates zuzurechnen. Für deren Finanzierung ist 
ausschließlich der Bund und nicht die R entenversiche
rung zuständig. Diese notwendige klare Trennung der 
F inanzierungsverantwortung von Bund und Rentenver
sicherung geht m it der vorgesehenen (Übertragung auf 
die Rentenversicherung verloren. Darüber h inaus ist zu 

befürchten, daß mögliche künftige Leistungsausweitun

gen in diesem  Bereich ausschließlich zu Lasten de r Ver

sicherten in der gesetzlichen Rentenversicherung g e 

hen. Mit der E inbeziehung der Aufwendungen fü rZ e ite n  

der K indererziehung In den Bundesanteil wird daher ein 
großes E infa llstor für zukünftige weitere Übertragungen 
von S taatsaufgaben auf die Rentenversicherung g e 
schaffen.

GEWERBESTEUER

Lothar Böckels*

Möglichkeiten einer Reform 
der Gewerbesteuer

Die Reform der Gewerbesteuer zählt zu den vordringlichsten steuerpolitischen Aufgaben. 
Inzwischen liegt hierzu eine Reihe von Vorschlägen vor Dr Lothar Böckels 

analysiert sie aus kommunaler Sicht.

Die G ewerbesteuer ist nach w ie vor die w ichtigste 
Steuerquelle der Gemeinden. Ihr Anteil an den ge

sam ten kom m unalen Steuereinnahm en betrug 1987 
52,5% . Es liegt von daher auf der Hand, daß die G e
meinden die jüngste D iskussion um die Reform der Un
ternehm enssteuern mit Skepsis betrachten. Befürchtet 
wird insbesondere, daß eine steuerliche Entlastung der 
Unternehm en mit dem Ziel e iner Verbesserung der inter
nationalen Konkurrenzfähigkeit der deutschen W irt
schaft zu Lasten der städtischen Finanzen geht.

■ Lc ich t übe ra rbe ite te  Fassung e ines  Vo rtrags geh a lten  au f d e r Tagung 
des K oche ie r K re ises vom  6. bis 8. Ja n u a r 1989 in de r G eorg  von Vo llm er 
A kadem ie . Kochel.

Dr. Lo thar Böckels, 42, is t S tadtkäm m erer und  
Beigeordneter de r S tadt Düren.
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Zwischenzeitlich liegt nun eine ganze Reihe von Vor
schlägen zur Reform der Gewerbesteuer vor. Im w e 
sentlichen sind dies:

□  Eine ersatzlose Streichung der G ewerbesteuer (Vor
schlag aus dem  Institut für W eltwirtschaft);

□  Ablösung der G ewerbesteuer durch eine B ete iligung 
der G em einden an der Um satzsteuer (Karl-Bräuer-Insti- 
tut des Bundes der S teuerzahler sow ie das Institut „F i
nanzen und S teuern“ );

□  Abschaffung der G ewerbesteuer und Kom pensation 
durch Beteiligung der Gem einden an der U m satzsteuer 
und Schaffung einer auf den Gem eindeanteil bezoge
nen G em eindeeinkom m ensteuer m it Hebesatzrecht 
(Breuel-M odell);
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